
gegen das Verbot der Straferhöhung 
nach § 285 StPO verstößt.
Diese allgemeine Feststellung über 
die Anwendbarkeit der §§ 47, 48 StGB 
i. d. F. des ÄGStGB vom 19. Dezem
ber 1974 bedarf einer Ergänzung und 
gewissen Korrektur, um fehlerhafte 
Schlußfolgerungen für die Rechts
anwendung zu vermeiden.
Bei den beiden zitierten Entschei
dungen handelte es sich um den Aus
spruch von Wiedereingliederungs
maßnahmen nach Straftaten, auf die 
zum Zeitpunkt der Tatbegehung 
auch die §§ 47 und 48 StGB ange
wendet werden konnten. Die An
wendbarkeit der Maßnahmen nach 
§§47, 48 StGB i. d. F. vom 19. De
zember 1974 für Straftaten, die vor 
dem 1. April 1975 begangen wurden, 
ist jedoch in jedem Einzelfall zu 
prüfen. Dabei sind hinsichtlich des 
§48 StGB - §47 StGB ist in bezug 
auf die Wiedereingliederungsmaß
nahmen nicht geändert worden — 
folgende Fälle zu unterscheiden:
Sind bereits vor dem 1. April 1975 
Maßnahmen nach § 48 StGB ausge
sprochen worden, die erst nach die
sem Zeitpunkt zu verwirklichen sind, 
so können auch Auflagen erteilt 
werden, die erst mit der Neufassung 
in § 48 StGB aufgenommen wur
den.
Bei Straftaten, die vor dem 1. April 
1975 begangen wurden, jedoch erst 
nach diesem Zeitpunkt zur Aburtei
lung gelangten, können nach § 81 
Abs. 1 StGB Wiedereingliederungs
maßnahmen nur dann angewendet 
werden, wenn die gesetzlichen Vor
aussetzungen für ihre Anwendung 
auch schon zur Zeit der Tatbegehung 
bestanden haben. Ist dies der Fall, 
so findet § 48 StGB i. d. F. vom 
19. Dezember 1974 Anwendung.
Bei einer Verurteilung wegen Ge
fährdung der öffentlichen Ordnung 
durch asoziales Verhalten ist also die 
Anwendung des § 48 StGB ausge
schlossen, wenn die Straftat vor dem 
1. April 1975 begangen wurde und 
erst nach diesem Zeitpunkt auf Ar
beitserziehung (§ 42 StGB) erkannt 
wurde. Erst vom 1. April 1975 an ist 
die Anwendung des §48 StGB auch 
im Zusammenhang mit der Verurtei
lung zur Arbeitserziehung möglich. 
Die Tatsache, daß in diesem Fall die 
Regelung des § 81 Abs. 1 StGB zu be
achten ist, berührt jedoch nicht den 
bisher vertretenen Standpunkt, daß 
die Maßnahmen nach §§ 47, 48 StGB 
keine Maßnahmen strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit sind. Dies ist 
nach wie vor unbestritten. In diesem 
Sinne sind auch die Ausführungen 
von H. H e i l b o r n  in NJ 1975 S. 78 
zu verstehen, wenn er ausführt, daß 
nur diejenigen Maßnahmen ausge
sprochen werden können, die vor 
dem 1. April 1975 zulässig waren, 
wenn die Tatzeit des zur Aburtei
lung stehenden Delikts vor dem In
krafttreten des ÄGStGB liegt.
Im Zusammenhang mit der Anwen
dung der §§ 48 und 249 StGB ist 
schließlich noch die Frage aufgetre
ten, wann auf staatliche Kontroll- 
maßnahmen nach § 48 Abs. 1 StGB 
und wann auf staatliche Kontroll-

und Erziehungsaufsicht nach § 249 
StGB zu erkennen ist. Grundsätzlich 
sollte nur eine dieser Maßnahmen 
ausgesprochen werden. Es ist davon 
auszugehen, daß für die Verurtei
lung nach § 249 Abs. 1 StGB die 
staatliche Kontroll- und Erziehungs
aufsicht im allgemeinen ausreichend 
ist. Ob die in § 48 StGB vorgesehenen

Die Justiz- und Sicherheitsorgane im 
Kreis Jessen haben vielfältige Akti
vitäten entwickelt, um in Strafver
fahren eine wirksame und differen
zierte Mitwirkung gesellschaftlicher 
Kräfte zu sichern. Im Jahre 1974 sind 
in 90 Prozent aller Strafverfahren 
Kollektivvertreter aufgetreten. Um 
eine höhere Qualität ihrer Mitwir
kung zu erreichen, haben wir begon
nen, mit Werktätigen, die bereits in 
irgendeiner Form an Strafverfahren 
mitgewirkt hatten, Erfahrungsaus
tausche durchzuführen.
Nach § 7 Abs. 1 VEB-VO hat der Be
triebsleiter die Aufgabe, bei der Ge
währleistung der sozialistischen Ge
setzlichkeit die Voraussetzungen für 
die Mitwirkung der Werktätigen zu 
schaffen. Daraus erwächst die Ver
pflichtung, stärker mit den auf dem 
Gebiet des sozialistischen Rechts 
tätigen ehrenamtlichen Kräften zu
sammenzuarbeiten. Deshalb wurde 
einigen Betriebsleitern die Anregung 
gegeben, in eigener Verantwortung 
Erfahrungsaustausche mit Kollektiv
vertretern, gesellschaftlichen Anklä
gern und Verteidigern sowie Mit
gliedern von Kollektiven, die Bürg
schaften über Straftäter übernom
men haben, zu veranstalten.
Beim Erfahrungsaustausch im VEB 
Sintolanwerk Annaburg, an dem 
neben den genannten gesellschaft
lichen Kräften auch Leitungsmitglie
der gesellschaftlicher Organisationen, 
Leiter der Abteilungen und Bereiche, 
Meister und Brigadiere teilnahmen, 
berichtete der Direktor des Betrie
bes, wie die im Strafverfahren tätig 
gewordenen gesellschaftlichen Kräfte 
bisher in die politisch-ideologische 
Erziehungsarbeit zur Festigung des 
sozialistischen Rechtsbewußtseins 
einbezogen worden sind. Dabei hob 
er die Verantwortung der ihm unter
stellten Leiter in den einzelnen Ab
teilungen und Bereichen hervor und 
schätzte ein, wie sie die gesellschaft
lichen Kräfte bei der weiteren Er
ziehung der Rechtsverletzer angelei
tet und unterstützt haben. Diese

Die Empfehlungen der Konfliktkom
missionen (§§ 22, 23 KKO) sind
— richtig angewendet — ein wirksa
mes Mittel, um Ordnung, Sicherheit 
und Disziplin im Betrieb zu festigen, 
die Leitungstätigkeit zu verbessern 
sowie Rechtsverletzungen und 
Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen. 
Voraussetzung ist jedoch, daß die

staatlichen Kontrollmaßnahmen der 
staatlichen Kontroll- und Erzie
hungsaufsicht nach § 249 Abs. 1 
StGB vorzuziehen sind, ist anhand 
der Kriterien des § 48 Abs. 1 und 2 
StGB zu bestimmen.

Oberrichter Dr. JOACHIM SCHLEGEL, 
Mitglied des Präsidiums 
des Obersten Gerichts

Arbeit mit straffällig gewordenen 
Werktätigen des Betriebes bezieht 
sich nicht nur auf Bewährungsver
urteilte, sondern auch auf die Wie
dereingliederung der mit Freiheits
entzug Verurteilten.
Einzelne Kollektivvertreter berichte
ten, wie sich die Kollektive bemühen, 
die Bewährung der Verurteilten kon
kret auszugestalten und zu-kontrol- 
lieren. Diese Bemühungen unter
stützen die verantwortlichen Leiter 
dadurch, daß sie den Verurteilten 
kontrollfähige Pflichten auferlegen 
und sich mit Tendenzen negativen 
Verhaltens rechtzeitig im Kollektiv 
auseinandersetzen.
Bei diesem Erfahrungsaustausch 
wurden den Kollektiven die mit den 
Strafrechtsänderungsgesetzen vom 
19. Dezember 1974 neu eingeführten 
Möglichkeiten der differenzierten 
Ausgestaltung der Bewährungsver
urteilung nach § 33 StGB und die 
ihnen nach § 32 StGB zustehenden 
Rechte bei Verletzung der Bewäh
rungspflichten erläutert.
Diese Form der Beratung mit den 
gesellschaftlichen Kräften trägt u. E. 
dazu bei, die mit der Änderung des 
§ 102 Abs. 3 StPO den Leitungen der 
Betriebe und Einrichtungen übertra
gene Verantwortung für die Vorbe
reitung der gesellschaftlichen Kräfte 
auf ihre Mitwirkung am Strafver
fahren wahrzunehmen. Bei derarti
gen Erfahrungsaustauschen in Be
trieben werden Anregungen und 
Kritiken der Werktätigen sofort an 
Ort und Stelle den verantwortlichen 
Leitern vermittelt. Damit wird die 
Verantwortung des Betriebsleiters 
und der ihm unterstellten Leiter der 
Bereiche eindeutig hervorgehoben 
und die Qualität der Mitwirkung der 
gesellschaftlichen Kräfte erhöht.

FRITZ AHNE, Direktor
des VEB Sintolanwerk. Annaburg
HERBERT OECHEL,
Direktor des Kreisgerichts Jessen
HELMUT SCHMIDT,
Staatsanwalt des Kreises Jessen

Adressaten der Empfehlungen — die 
Leiter der Betriebe, der staatlichen 
Organe und Einrichtungen sowie die 
Leitungen der gesellschaftlichen Or
ganisationen — darauf innerhalb der 
gesetzlichen Frist von zwei Wochen 
reagieren und der Konfliktkommis
sion mitteilen, was auf Grund der 
Empfehlung veranlaßt wurde oder

Gesetzlichkeitsaufsicht des Staatsanwalts
bei Nichtbeachtung von Empfehlungen der Konfliktkommission

Erfahrungsaustausch in Betrieben über die Mitwirkung 
gesellschaftlicher Kräfte am Strafverfahren
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